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LANDESRAT LANDHAUSPLATZ 1, 3109 ST. PÖLTEN 

 

TEL: 02742/9005-12340 DW; FAX: 13530 

 
Herrn 
Präsidenten des NÖ Landtages 
Mag. Edmund Freibauer 
Im Hause 

betr.: Anfrage des Abgeordneten Weiderbauer betreffend „Projekt Trainingsraum“, 
          Ltg.-585/A-5/124-2006  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 

zur Anfrage des Abgeordneten Weiderbauer vom 20. Februar 2006 darf Folgendes 

festgehalten werden: 

 

Entsprechend § 2 Punkt VIII der Verordnung über die Geschäftsordnung der NÖ 

Landesregierung liegt meine Zuständigkeit im Bereich Schulen bei folgenden 

Angelegenheiten: 

 

„ 5. Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen Volks-, 

Haupt- und Sonderschulen und Polytechnischen Schulen ausgenommen  

die finanzielle Aufsicht über die Schulgemeinden; personal- und dienstrechtliche 

Angelegenheiten der Landeslehrer an den Volks-, Haupt- und Sonderschulen und 

Polytechnischen Schulen; Sonderschule für körperbehinderte Kinder Wiener Neustadt 

und Heim für medizinisch-therapeutische Rehabilitation (Waldschule); Angelegenheiten 

der Studienförderung, soweit sie keinem anderen Mitglied der Landesregierung 

zugewiesen sind; Zuschüsse zu Fahrtkosten von Schulkindern im Zusammenhang mit 

der Verbesserung der Schulorganisation; Zuschüsse zu den Kosten der 

 

- 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 30.03.2006 

zu Ltg.-585/A-5/124-2006 

     -Ausschuss 



- 2 - 
Schülerbeaufsichtigung; Verwaltungsstrafverfahren in Vollziehung schulrechtlicher 

Vorschriften; Angelegenheiten der Landesbildstelle“. 

 

Da sich die Anfrage des Herrn Abg. Weiderbauer nicht auf diesen Zuständigkeits-

bereich bezieht, kann zu den gestellten Fragen keine Stellungnahme abgegeben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
  Kranzl e.h. 


